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Sonnabend den 9. Auguſt.

Vekanntmachungen.
Der Königliche Fiscus beabſichtigt das Wehr in der alten Saale unterhalb des Dorfes Röſſen einer gründ-

lichen Reparatur zu unterwerfen, vor Aufnahme und Beſeitigung des alten zu erneuernden Wehrfachbaums deſſen
Höhenlage nebſt der Lichtweite des Wehres zu ermitteln und feſtzuſtellen und in etwa 2 2 Ruthen Entfernung
von dem letzern einen die Höhenlage des Wehrfachbaums marquirenden Mahlpfahl zu ſetzen.

Jch bringe dieſes Vorhaben hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß daß Einwendungen da-
gegen binnen einer präcluſiviſchen Friſt von 14 Tagen bei mir anzubringen ſind.

Merſeburg, den 30. Juli 1862.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, daß am 8. d. M. die Schijeß-
übungen der Stammmanfſchaften des hieſigen Königlichen
LandwehrBataillons beginnen und eirca 14 Tage fort-
geſetzt werden. Das Schießen findet in den Nachmittags-
ſtunden auf dem Schießſtande hinter dem Bürgergarten am
Gotthardtsteiche ſtatt und warnen wir das Publikum drin-
gend, ſich während des Schießens den Schießſtänden zu
nähern oder auf den Feldern, die in der Schußlinie liegen,
ſich zu beſchäftigen.

Merſeburg, den 7. Auguſt 1862.
Der Magiſtrat.

Auecetion in Merſeburg. Mittwoch den 13.
Auguſt e., von früh 9 Uhr an, ſollen im hieſ. Raths-
keller Saale mehrere Sophas Tiſche, Stühle, Spiegel,
Commoden, Kleider und Küchenſchränke, Bettſtellen 10
große gz. gute Schultafeln mit und ohne Bänken daran,
5 ſchwarze Wandtafeln, mehrere Stücken gute Federbetten
und eine Parthie Cigarren meiſtbietend gegen ſofort zu
leiſtende Baarzahlung verkauft werden.

Merſeburg, den 5. Auguſt 1862.
A. Rindfleiſch, Kreis-Auct. Comm.

Für einen oder zwei ledige Herren iſt eine
kleine Stube zu vermiethen und ſofort oder

auch ſpäter zu beziehen Hältergaſſe Nr. 658.
Auch iſt daſelbſt ein trockner Keller zu

verpachten.

Bekanntmachung.
Einem geehrten Publikum mache ich hiermit bekannt,

daß ich hier in der Oelgrube Nr. 328 einen Mehl und
Brodhandel etablirt habe, es wird mein eifrigſtes Beſtreben
ſein, ſtets auf gute Waare zu halten und bitte daher um
geneigtes Wohlwollen.

Merſeburg, den 4. Auguſt 1862.
E. Kleemann.

Die erſten neuen Holländiſchen Heringe, äußerſt deli-
cat, empfing und empfiehlt à Stück 2 Sgr., neue Jsländer
Heringe, ebenfalls ſehr fein und fett à Stück 1 1 Sgr.

Ferdinand Scharre.

Der Königliche Landrath. J. V.: Ritter, Reg. Ref.
Ein meublirtes Logis, mit oder ohne Pferdeſtall, iſt

vom 1. October ab zu vermiethen beim
Domkämmerer Brenner.

Bitte nicht zu überſehen.
Das Ueberziehen von Regenſchirmen, ſowie alle dabei

vorkommenden Reparaturen werden ſchnell und billig aus-

geführt bei Anton Dölpſch,Horn und Holzdrechsler.
Wohnhaft am Roßmarkt beim Hr. Dr. König.

M vertissement.
Beim Herannahen der Beſtellzeit beehrt ſich die er

gebenſt unterzeichnete Scharfrichterei den Herren Oeconomen
ihren erzeugten, ſeit drei Jahren ſchon bekannten und mit
den beſten Erfolgen angewendeten Rlutdünger mit
dem Bemerken beſtens zu empfehlen, daß ſie den Verkauf
dieſes Düngemittels von jetzt ab nur allein Herrn Wil-
helm Hänel in Leipzig übertragen hat.

Leipzig, im Auguſt 1862.
Die Scharfrichterei zu Leipzig.

Mit Bezugnahme auf vorſtehende Anzeige beehre ich
mich die Herren Oeconomen darauf aufmerkſam zu machen,
daß ich im Stande bin jedes Quantum ſofort liefern zu
können.

Leipzig den 3. Auguſt 1862.
Wilh. Hänel.

Vom Herrn C. Wiegand in Gernrode i./Harz
erhielt ich neue 1862 er Frucht Syrope, als

Erdbeer, Johannisbeer, Himbeer
und Kirseh

und halte ich ſolche beſtens empfohlen.
Gleichzeitig empfehle ich aus obiger Fabrik:

f. Harzer Champagner
roth und weiß à Fl. 10 Sgr., als etwas kühlend und er
friſchendes.

RNoth- und Weißweine von à Fl. 5 Sgr. an,
Biſchoff à Fl. 7 und 10 Sgr. empfiehlt

B. A. Blankenburg,
Gotthardtsſtraße.
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Zur gefälligen Beachtung.
Hiermit habe ich die Ehre, meinen werthen Kunden, ſowie einem geehrten hieſigen und auswärtigen Pub-

likum ergebenſt anzuzeigen, daß ich das bisher in der Gotthardtsſtraße betriebene

Rupfer-, Meſſing- und Eiſenwagaren- geſchäft
nach meinem Hauſe, Schmalegaſſe Nr. 520, verlegt habe.

Gleichzeitig erlaube ich mir zu bemerken, daß ich mein Geſchäft durch eine Gelbgießerei, Metall Dreherei und
durch ein offenes Verkaufslocal von kupfernen, meſſingenen und eiſernen Kochgeſchirren erweitert habe.

Indem ich für das mir ſeither bewieſene Vertrauen beſtens danke, bitte ich, mir daſſelbe auch in meinem
neuen Locale zu Theil werden zu laſſen und wird es ſtets mein Beſtreben ſein, mir daſſelbe durch prompte und mög-
lichſt billige Bedienung zu erhalten.

Augenkranken!
Das mit allerhöchſter Conceſſion beliehene

welt berühmte würklich ächte
Dr. Whites Augenwasser von Tr. Ehrhardt
wird à Flacon 10 Sgr. bereitwilligſt beſorgt durch

Guſtav Lots in Merſeburg.
Tausende von Lob erhebenden Briefen und

Attesten aus allen Gegenden der Welt sprechen
über den ausserordentlich glücklichen Erfolg.

Bart-Erzeugungs-Pomade.
Ein neuerfundenes Mittel um Kopf und Barthaar

binnen 6 Monaten zu erzeugen. Jn der Natur iſt kein
Ding unmöglich! Von dieſem Grundſatze ausgehend, ge-
lang uns die Zuſammenſetzung dieſer Pomade, welche in
kurzer Zeit eine Fülle der kräftigſten Barthaare, ſelbſt bei
jungen Leuten, wo noch keine ſolche vorhanden, hervorruft.
Für die Wirkung leiſten wir Garantie und zahlen im Nicht
wirkungsfalle den Betrag retour. Preis pro Pot. 1 Thlr.

Alleinige Niederlage für Merſeburg bei C. Francke.

„Eiſen- und Vitterſtoff ſind die wichtigſten Kräfti-
gungs und Stärkungsmittel.“
Robert Sreygang's

Eiüsenm e e(beſter DamenLiqueur) à Fl. 15 Ngr. u. 8 Ngr.,
Eisen-Magenbitter

à Flaſche 10 Ngr. u. 6 Ngr.
Durch ihren Eiſengehalt und Vitterſtoff zur Stär-
kung des Nervenſyſtems, Erregung der Verdauung
und ganz beſonders blaß Ausſehenden (am Blute
Mangel habenden) für deren Geſundheit von außerordent-
licher Wirkung.
Der Eiſengehalt iſt von der Medieinal-Polizei-
behörde geprüft und mir die Anfertigung dieſer Liqueure
genehmigt worden. (L,. S.)

Leipzig. Robert Freygang, Deſtillateur.
Zu haben bei B. A. Blankenburg,

Gotthardtsſtraße.

Ausverkauf.
Um mit dem Lager von Porceellan- Waaren

gänzlich zu räumen, wird daſſelbe bedeutend unter dem
Fabrikpreiſe verkauft, worauf ich mir erlaube beſonders
aufmerkſam zu machen. H. Gärtner,

vis à Vvis der Stadtkirche.

Peru-Guano und Knochenmehl, ana-
lyſirt und unter Controlle der landwirthſchaftlichen Ver-
ſuchsſtation Salzmünde empfehlen billigſt, bei Entnahme
größerer Parthien zu ermäßigten Preiſen

Mundt Co.Weißenfels, den 1. Auguſt 1862.

Hochachtungsvoll
C. Köppe jnun. in Merſeburg.

Vitaline,
älkeſte Kräuter-Haar-Tinctur

von Mietzners Erben in Leipzig,
anerkannt das bewährteſte und ſicherſte Mittel gegen das Aus
fallen und Ergrauen, ſowie zur Erzeugung neuer Haare,
ſtets in beſter und friſcher Füllung zu haben bei

Carl Francke.
Preis per Flacon 15 Sgr., 1 Thlr. und 2 Thlr.

Merſeburg.

Etabliſſements- Anzeige.
Einem hohen Adel, ſowie einem hieſigen und aus

wärtigen Publikum zeige ich ergebenſt meine Niederlaſſung
als Tapezirer und Decorateur im hieſigen Orte an, und
bitte bei vorkommendem Bedarf, mich mit ihren gütigſten
Aufträgen beehren zu wollen, indem es mein eifrigſtes Be
ſtreben ſein wird, bei dauerhafter Arbeit ſtets die ſolideſten
Preiſe zu ſtellen.

Merſeburg, den 9. Auguſt 1862.
Wilhelm Kupper, Tapezirer und Decorateur,
wohnhaft Schmalegaſſe bei Herrn C. Köppe jun.

Holländiſcher Dampf-Caffee,
dieſer iſt dem Jndiſchen am ähnlichſten. Man nimmt auf
8 bis 10 Taſſen 1 Loth. Das Pfund koſtet 5 Sgr. bei

L. A. Weddy.
Extra fette Jsländer MatjesHeringe, neue ſaure

Gurken und fetten Limburger Käſe, gerade recht, empfiehlt

L. A. Weddy.
I G Med.

Sonntag den 10. Auguſt, von Nachmittags 4 Uhr
ab, Hornmuſik, wozu freundlichſt einladet

Wegeleben.

Bad Lauchſtädt.
Sonntag den 17. August Brunnmenfest.

Königliche Bade- Direetion.

Concert- Anzeige.
Sonntag den 10. Auguſt von Nachmittags 3 Uhr

ab, ſoll das 5. Geſellſchafts Concert im Riſchgarten ge-
halten werden, woran auch Nichtmitglieder gegen das üb-
liche Entree Antheil nehmen können. Bei ungünſtiger
Witterung im Saale. Das Direetorium.

Zur Begründung einer Fabrik von Mineralwäſſern,
Champagner u. ſ. w. zu Merſeburg wird von einem
approbirten Apotheker ein Theilnehmer mit 1500 2000
Thaler geſucht. Adreſſen sub A. F. Nr. 10 ſind abzu
geben bei Franz Schwarz Ww., Liqueurfabrik.

Geſucht wird unter billiger Bedingung ein Mädchen,
welche Luſt hat, Schneidern zu lernen in Schladebach bei

W. Friedrich.
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Am 8. Sonntage nach Trinitatis (10. Auguſt) predigen
Vormittags: NachmittagsDomkirche Herr Superint. Urtel. Herr Paſtor Heineken.

Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Diac. Buſch.
Veumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.
Stadtkirche: Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl Herr Paſtor

Heineken.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.

Nechenſ chaftsbericht
über Einnahme und Ausgabe bei der Kinderbewahranſtalt.

Einnahme.
Ordentliche Beiträge 151 Thlr. 14 Sgr. 6 Pf.
Von Taufen und Trauungen 10 2585
Zuſchnß aus der Sparkaſſe 199
Zinſen von 100 Thlr. Staatsſchuldſchein 3 15
Durch Herrn Schiedsmann Schwickert 5 20
Durch Herrn Schiedsmann Käſtner
Durch Herrn Secret. Gründling, Ein-

nahme für Jmpfſchein e 3 15Miethzins der Frau Homburg

Koſtgeld der Kinder 77 2 9Vorſchuß des Rendanten 2 6Beſtand aus dem vorigen Jahre 53 e 7 6.
413 Tblr. 15 Sgr. 3 Pf.

Ausgabe.
Aufſtellung der Beitragsliſte Thlr. 28 Sgr. 6 Pf
Reparaturen 14 20 19 9Heizungsmaterial 26Naturalien 90 4Gehälter c. 195 eEinziehung der Beiträge 5Gratiſtca tionen
Sonſtige Ausgaben 64 22 9T Thſr. 15 Sgr. 9 Pf.

Einnahme 413 Thlr. 15 Sgr. 3 Pf.
Ausgabe 413 15 a 3

Balancirt.
Jndem wir allen die der Anſtalt ihre Theilnahme bewahrt haben,

beſonders dem geehrten Frauen Vereine, welcher auch in vergangenem
Jahr den Kindern eine Weihnachtsfreude bereitet hat, ſowie denen, die
durch Zuwendung außerordentlicher Beiträge die Anſtalt unterſtützt ha
ben herzlich danken, können wir nicht unterlaſſen, unſere geehrten Mit-
bürger zu bitten, derſelben durch erhöhete Beiträge zu Hülfe zu kommen.
Giebt es irgend eine Anſtalt, welche der Stadt zum Nutzen und zum
Segen gereicht, ſo iſt es die Kleinkinder Bewahranſtalt. Dennoch
haben ſich die Beiträge von Jahr zu Jahr verringert und ſie ſind in
dem letzten Jahre ſo ſpärlich gefloſſen, daß nicht allein der Beſtand
aus dem Jahre 1860 aufgewendet worden iſt, ſondern daß auch wie
aus dem Rechenſchaftsbericht zu erſehen iſt, ein Vorſchuß Seitens des
Rendanten erwachſen iſt, der in dieſem Jahre ſich ſo vergrößert hat,
daß der der Anſtalt zugehörige Staatsſchuldſchein von 100 Thlr. hat
verkauft werden müſſen um den Vorſchuß zu decken. Wir bitten daher
recht dringend wenn die Anſtalt erhalten bleiben ſoll, unſere ge-
ehrten Mitbürger um reichlichere Beiträge. Es giebt ja ſo manche, de-
nen Gott irdiſche Güter reichlich gegeben hat. Sollten ſie nicht ſich
freuen, von ihrem Ueberfluſſe einen kleinen Theil zu opfern zum Beſten
der Stadt Aber auch die, denen Gott weniger gegeben hat, ſie können
an ihrem Theile mit helfen daß der Beſtand unſerer Anſtalt geſichert
bleibt, wenn nur Alle, ein jeder nach ſeinen Kräften derſelben ihre
thäthige Theilnahme zuwenden. Darum lieben Mitbürger helfet und
denket an das Wort unſeres Herrn Was ihr gethan habt Einem unter
dieſen meinen geringſten Brüdern, das habt ihr mir gethan.

Der Vorſtand der Kleinkinder-Bewahranſtalt.
Block. Gruner. Heineken. Hahn. Keferſtein.

Klingebeil. Seffner. Wagner.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Schluß.)

Zweiter Fall.
Der Handarbeiter Friedrich Fleck aus Eckartsberga

37 Jahr alt, bereits einmal wegen Hehlerei und ein
mal wegen Diebſtahls beſtraft war wegen ſchweren Dieb
ſtahls im Rückfalle angeklagt.

Nach der Anklage hatte er ſeiner Schweſter, die vom
1. Januar bis 14. April d. J. bei ihm gewohnt hatte,
am 6. April aus ihrer verſchloſſenen Lade, welche er mit
einem falſchen Schlüſſel geöffnet hatte, zwei Hemden ent
wendet.

Der Angeklagte geſtand. die Wegnahme der Hemden
zu, beſtritt aber eine diebiſche Abſicht ebenſo wie die Er-
öffnung der Lade mittelſt eines falſchen Schlüſſels. Seiner
Behauptung nach war die Lade in ſchadhaftem Zuſtande
geweſen und es war beim Aufheben derſelben der Deckel
von ſelbſt aufgegangen; er wollte die Hemden nur weg-
genommen haben um ſich wegen einer Forderung an ſeine
Schweſter zu ſichern. Die unverehel. Roſine Fleck gab zu,
daß die Lade in ſchlechtem Zuſtande ſich befunden und ließ
ihre frühere Behauptung, die Lade müßte mittelſt eines
falſchen Schlüſſels geöffnet ſein, fallen ſie beſtritt aber,
daß ihr Bruder eine Forderung an ſie gehabt.

Der Staatsanwalt ließ die Anklage wegen ſchweren
Diebſtahls fallen und beantragte nur das Schuldig wegen
einfachen Diebſtahls unter Annahme mildernder Umſtände.

Der Wahrſpruch der Geſchworenen lautete auf Nicht
ſchuldig.

Dritter Fall.
Der Handarbeiter Johann Chriſtian Huth aus Radis

25 Jahr alt, bereits 2 mal wegen Diebſtahls, 3 mal
wegen Vagabondirens und wegen Annahme eines falſchen
Namens ſowie falſcher Anfertigung eines Dienſtbuchs be
ſtraft war heute wegen zweier ſchweren Diebſtähle im
wiederholten Rückfalle, ſowie Landſtreichens im wiederholten
Rückfalle, Fälſchung eines Legitimationspapiers im Rück-
falle und Gebrauchs eines falſchen Namens im Rückfalle
angeklagt.

Nach der Anklage hatte er
1) am 1. Mai d. J. dem Handarbeiter Wagner zu

Schadendorf aus ſeinem Wohnhauſe mittelſt Einſteigens
durch ein Fenſter mehrere dieſem und ſeinen Hausgenoſſen
gehörige Gelder im Betrage von 2 Thlr., einer Stock und
ein pappenes Zweithalerſtück;

2) an demſelben Tage gegen Abend dem Einwohner
Thomas in Krakau einen Beutel mit 9 Thlr. und ferner
5 Knackwürſte mittelſt Zertrümmerung einer Scheibe des
Parterre Fenſters und Einſteigens in das Gebäude ent
wendet;

3) während der Zeit vom 11. Januar bis 2. Mai
d. J. vagabondirt;

4) am 1. Mai d. J. dem Gaſtwirth zu Dehlitz ge-
genüber ein für den Musketier Heinicke ausgeſtelltes Füh-
rungsatteſt zu ſeiner Legitimation benutzt;

5) am 2. Mai dem ihn verhaftenden Gensd'armen
Reichard gegenüber des falſchen Namens „vHeinicke“ ſich be
dient.

Den Gebrauch des falſchen Namens und des falſchen
Atteſtes, welches letztere er bei Merſeburg gefunden haben
wollte, geſtand der Angeklagte zu und wurde deshalb ohne
Mitwirkung der Geſchworenen verhandelt. Auch des Dieb-
ſtahls bei Wagner in Schadendorf war er geſtändig und
beſtritt nur die Entwendung des pappenen Zweithalerſtücks
ebenſo geſtand er zu, in das Wohnhaus des Thomas in
Krakau in diebiſcher Abſicht durch das Fenſter eingeſtiegen
zu ſein, leugnete aber die abſichtliche Zertrümmerung des
Fenſters und die Entwendung des Beutels mit Geld ſowie
der Würſte; ſeiner Angabe nach war das Fenſter offen
geweſen und er hatte beim Einſteigen eine Scheibe unver-
ſehens eingeſtoßen, dadurch aber die Aufmerkſamkeit der
Bewohner erregt und das Haus deshalb ohne Mitnahme
von Sachen ſofort wieder verlaſſen.

Die Geſchworenen hielten nicht für erwieſen, daß der
Angeklagte auch das pappene Zweithalerſtück bei Wagner
mit entwendet habe, ſprachen im Uebrigen das Schuldigin Bezug auf beide Diebſtähle und die Landſtreicheret aus.

Der Angeklagte wurde dem Antrage des Staatsan-
walts gemäß mit 6 Jahren Zuchthaus und Stellung unter
Polizeiaufſicht auf 6 Jahre beſtraft.

Hiermit waren die Sitzungen beendet.



Kleiderordnungen.
(Fortſetzung.)

Herr von Hartizzſch erkannte die Triftigkeit dieſer Gründe
nicht an, er drohte, wenn die Mädchen wieder in der ver-
pönten Tracht erſchienen, ernſtlich mit „Apprehenſion.“ Da-
gegen appellirten zur großen Beruhigung des Gerichts-
halters, Henßel und Panitz. Nun war er der Sache ledig,
die Landesregierung hatte die Entſcheidung zu geben. Die-
ſelbe verwarf unter dem 13. December 1743 die Appella-
tion mit der Anordnung, den Appellänten die übermäßige
Kleiderpracht ihrer Töchter zu unterſagen, dem von Hartitzſch
davon Nachricht zu geben und die Acten beizulegen.

Jn anderen Fällen war es die Geiſtlichkeit, welche die
Putzſucht und Eitelkeit der Frauen zu bekämpfen ſuchte.
Ein Beiſpiel aus ſehr alter Zeit, aus dem Jahre 1488,
liegt uns vor. Der Burggräfin zu Leisnig Hoffräulein
erſchien in der Kirche zu Penig in dem burggräflichen, ne-
ben dem Altar gelegenen Betſtübchen in übertriebenem
Prunke, und ließ noch dazu, um beſſer geſehen zu werden,
die Thüre des Betſtübchens weit offen ſtehen. Das ſollte
aber nicht ungerügt bleiben. „Nicklas, des Pfarrers Bru-
der zu Penigk,“ betrat den Predigtſtuhl und ſagte, nach-
dem er die Eitelkeit und die Hoffahrt bekämpft, in der Nutz-
anwendung, „wie ſie in den Stuben bei dem Altar ſtehen
mit großen Hörnern: wenn man eine Ziege ſchleierte, die
ſähe gleich als ſchön heraus, oben herüber als du ſiehſt.
Schämſt dich nicht du möchteſt doch niedertucken, daß dich
der Prieſter nicht ſehe und du haſt eine große Thüre und
thuſt ihr nicht zu.“ Tags darauf berühmte der Pater ſich
noch gegen den Caplan ſeiner That, indem er ſagte: „Jch
glaube, ich habe der Hofjungfrauen Hoch abe gegeben ſie
werden die Thür nun zuthun.“ Die Burggräfin vermerkte
aber die Rüge übel, und als ſie zu dem Eiferer ſendete
und ihn zur Rede ſtellen ließ, ward er kleinlaut, wollte
ſeine Worte verläugnen und bat ſchießlich um Verzeihung.
Ueberſpringen wir drittehalb Jahrhunderte, ſo finden wir
einen analogen Fall.

Jm Jahre 1749 ward zu Mühlberg ein neuer Dia-
conus II. Aſter, angeſtellt er hatte ſich nicht alsbald bei
ſeiner Anſtellung verheirathet, ſonſt würde er wohl mit
mehr Nachſicht gegen das ſchöne Geſchlecht haben verfahren
müſſen, ſo aber eiferte er, durch keinen ihm naheſtehenden
weiblichen Genius gewarnt, in den Vegsperpredigten rück-
ſichtslos „gegen das Entblößen des Frauenvolks, ſowohl
Anklebung einiger ſogenannter Schön und Schminkpfläſter-
chen im Angeſicht, nicht minder über das Einſtreuen des
Puders in die Haare und behauptete ſonderlich, daß der-
gleichen Uebelſtand bei dem Genuſſe des heiligen Abend-
mahles nicht zu dulden ſei.“ Was halfs, er mochte eifern,
ſoviel er wollte, „die Frauenzimmer legten nichtsdeſtoweni-
ger die aufgeſtochene Unart nicht ab und erſchienen mit
bekleiſtertem Angeſicht in der Kirche.“ Einſt aber, als die
Töchter des Kaufmanns Döhnert beim heiligen Abendmahl
mit Schönpfläſterchen geſchmückt, oder verunziert, ſich dem
Altare näherten, da ergrimmte der Diaconus in geiſtlichem
Zorne und hielt ihnen ehe er ihnen den Kelch reichte,
eine „ſcharfe Verwarnung.“ Natürlich konnten die Damen
im Moment nichts erwiedern, aber einige Tage ſpäter fand
man an der Wohnung des Diaconus ein, während der
Nacht angeklebtes, ſehr boshaftes Pasquill auf denſelben
der Verdacht richtete ſich zunächſt gegen die Döhnert'ſchen
Töchter, die aber von nichts wiſſen wollten. Eine ſehr
weitläuftige Unterſuchung blieb ohne Erfolg, doch muß ent-
weder der Eifer des Diaconus ſich abgekühlt oder er aus
ſeinem Kampfe gegen die Schönpfläſterchen in Mühlberg
in Folge ſeiner Energie, ſiegreich hervorgegungen ſein
wir finden keine weitern Beſchwerden von ihm oder über ihn.

errereeE eerrrrrrrnn Sa Redaction, Druck und V

Jm Erzgebirge ſcheint man die Durchführung der Be-
ſtimmungen der Kleiderordnung am längſten verſucht zu
haben während man in den wohlhabenderen Provinzen,
wo der Luxus allgemeiner war, bald davon abſah. So
ward im Jahre 1770 die Gattin eines Spitzenhändlers
zu Johanngeorgenſtadt Beckert, vom Stadtrath in 5 Thlr.
Strafe genommen, weil ſie ſich „unterfangen, einen Gros
de Tournen mit Fehwammen aufgeſchlagenen Umhang-
pelz machen zu laſſen und ohngeachtet des Raths Verbots
zu tragen.“ Die Landesregierung erachtete aber dieſes Klei-
dungsſtück für keinen übertriebenen Luxus und verordnete
unter dem 20. Auguſt 1770 an den Rath, mit fernerm
Verfahren gegen die Beckertin anzuſtehen, auch ſie mit der
dictirten Strafe zu verſchonen.

Der letzte Fall, der uns vorgekommen, ereignete ſich
im Jahre 1786 und betraf eine Pelzmütze, die ſogar einen
ernſten Zwieſpalt, ſelbſt unter den Behörden veranlaßte.

Die Tochter des Stadtpfeifers Meiſchner zu Eibenſtock
ein hübſches friſches Mädchen, hatte ſich eine mit Pelz be
ſetzte Wintermütze machen laſſen die zu ihren blühenden
Wangen vortrefflich ſtand. Der Stadtrichter Stölzel be-
merkte, als ſie damit in der Kirche erſchien das ſehr wohl,
ſeine Blicke aber entgingen der Aufmerkſamkeit der Frau
Stadtrichterin nicht, deren Eiferſucht nicht nur die Mütze,
die in der Facon Aehnlichkeit mit einer Kopfbedeckung hatte,
welche die Frau Stadtrichterin ſelbſt trug, ſondern auch
deren Trägerin auf das Lebhafteſte erregte. Der arme Stadt-
richter mochte einen übeln Sonntag gehabt haben des an
dern Tags aber erließ er, zur Genugthuung für ſeine Gattin,
ohne Weiteres einen Befehl an den Stadtpfeifer, ſeiner
Tochter „die fernere Tragung der Mütze, bei ſonſt zu ge-
warten habender öffentlicher Wegnahme, nicht weiter zu
verſtatten.“ Meiſchner, ſtolz auf ſeine hübſche Tochter und
ihre ſchöne Mütze, wollte ſich dabei nicht beruhigen und
wendete ſich an das Kreisamt Schwarzenberg „mit der Bitte
um Belehrung und Erlaubniß, daß ſeine Tochter die Mütze
ferner tragen dürfe.“ Er überſendete zugleich die ſtreitige
Kopfbedeckung zur Einſicht. Der Amtmann beſah ſich die
Mütze, befand ſie „von keiner Beträchtlichkeit und weder
mit Zobel, ſchwarzen Füchſen, noch ſonſtigen koſtbaren
Sorten von Rauchwerk,“ deren die Kleiderordnung gedenkt,
beſetzt, er trug daher kein Bedenken, der Meiſchnerin die
erbetene Erlaubniß, ſich ferner damit zu ſchmücken zu er
theilen und ließ dies dem Stadtrichter Stölzel mündlich
durch einen Actuar, der nach Eibenſtock in Geſchäften ging,
eröffnen.

(Schluß folgt.)

Wie erzieht man Levkojenſaamen, der gefüllte
Blumen liefert Die einfachen Levkojenſtöcke, von denen
man Saamen zu erziehen wünſcht, läßt man ruhig ſo
lange im freien Lande ſtehen bis die erſten Blumen ver
blüht ſind und Saamenſchoten angeſetzt haben dann reißt
man ſie aus und pflanzt ſie um, entweder in Töpfe oder
ins freie Land. Durch dieſes Umpflanzen während der
Blüthe fangen ſie an zu kränkeln; die noch nicht aufge
blühten Knospen vertrockenen, aber die Saamenſchoten blei
ben grün und wachſen fort. Der Zweck des Umpflanzens
iſt, die Pflanze krank zu machen man darf daher das
Ausnehmen und Umpflanzen nicht gar zu ſorgfältig machen
und wenn daher durch eintretendes kühles und feuchtes
Wetter begünſtigt, die Pflanze ſich zu raſch und zu voll
ſtändig erholt, thut man wohl, ſie ein zweites Mal um-
zupflanzen. Der Saamen, den ich von ſo behandelten
Pflanzen erhielt, ſtand dem beſten käuflichen Saamen nicht
nach und gab 75 Proc. gefüllte Blumen.

erlag von Carl Jurk.
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